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Veränderte Lohnabzüge 2023 

 
Im Bereich Lohnabzüge gibt es ab 1. Januar 2023 zwei wesentliche Veränderungen: 

 

Arbeits losenversicherung - Wegfall ALV-Zusatzbeitrag: 

Gemäss der bestehenden gesetzlichen Regelung darf der Solidaritätsbeitrag (je 0.5% seitens 

Arbeitnehmende und Arbeitgeber bei einem Jahreseinkommen ab 148'201 Franken) solange 

erhoben werden, bis das Eigenkapital des Ausgleichsfonds der ALV per Ende Jahr die Schwelle von 

2.5 Milliarden übersteigt. Die aktuellen Zahlen der ALV zeigen, dass diese Grenze auf Ende 2022 

erreicht wurde. Damit fällt das Recht zur Erhebung des Solidaritätsprozents per 1. Januar 2023 von 

Gesetzes wegen automatisch weg. 

 

Nichtberufsunfallvers icherung: 

Für die Arbeitnehmenden reduziert sich die Nichtberufsunfallversicherung von 0.79% auf 0.78%. 

 

Weitere Angaben zu den Lohnabzügen, Lohntabellen sowie der aktuelle Lohnlaufdatenplan 2023 

finden Sie auf der Website des Personalamtes im Themenbereich «Lohndatenplan, Abzüge und 

Zulagen» unter folgendem Link: 

 

Lohndatenplan, -abzüge und -zulagen - Personalamt - Kanton Solothurn 

 

Für Rückfragen steht Ihnen das Team Lohnwesen gerne zur Verfügung. 

 

 
 
Weitere Auskünfte: 
 
Team Lohnwesen 
lohnwesen@fd.so.ch 
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